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· Der Unterricht dient der Vermittlung und Feststellung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
· Die Kontrolle des Lernfortschritts schafft eine
· Bestätigung des erzielten Erfolgs für

· Lehrer,
· Schüler und
· Erziehungsberechtigte.
· Sie vermittelt Hinweise für den weiteren Lernfortgang (> Diagnostik, Evaluation, Förderung, Wiederholung, Vertiefung etc.).
· Sie kann die Motivation fördern.
· Der Leistungsnachweis in Form von Benotungen bildet die Entscheidungsgrundlage für den weiteren Bildungsgang (> Notenkonferenz, Versetzung, Beratung der Eltern etc.).
